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Mit der Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG) 
haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein-
heitliche Anforderungen zur Reinigung von kommunalem 
Abwasser festgelegt. Die Richtlinie definiert Anforderun-
gen an die Kanalisation, Einleitungen aus kommunalen 
Kläranlagen, die Mischwasserbehandlung und industriel-
les Abwasser. Sie stellt gleichzeitig einen Mindestumfang 
der Überwachung von Abwassereinleitungen sicher. 

Die Anforderungen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie 
an die kommunale Abwasserbehandlung sind in Nord-
rhein-Westfalen flächendeckend umgesetzt.

Gemäß Art. 16 der Richtlinie ist für die Öffentlichkeit alle 
2 Jahre ein Lagebericht zum aktuellen Stand der Abwas-
serbeseitigung zu erstellen. Im vorliegenden Lagebericht 
(Kurz- und Langfassung) wird die Entwicklung und der 
Stand der Abwasserbeseitigung in NRW mit Stand vom 
31.12.2018 und Stand vom 31.12.2016 dargestellt. Daten 

die gemäß der Richtlinie zu berichten sind, werden für  
das Jahr 2018 tabellarisch dargestellt und im Text erör-
tert. Zur Darstellung des Berichtsjahrs 2016 werden die 
Tabellen des Jahres 2018 jeweils um die Summenwerte 
Nordrhein-Westfalens für das Jahr 2016 ergänzt. In einigen 
Bereichen wie z. B. Kapitel 12 der Langfassung erfolgt die 
Darstellung des Berichtsjahrs 2016 in den Karten, die um 
eine tabellarische Darstellung des Jahres 2018 ergänzt 
wurden.

Mit Blick auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht- 
linie wird die vorliegende Broschüre mit einer umfassen-
den flussgebietsbezogenen Darstellung der Abwasseran-
lagen und ihrer Einleitungen in Gewässer ergänzt. Diese 
ist in der Langfassung enthalten. Damit gibt die Veröffent- 
lichung einen Überblick über den aktuellen Stand der Ab-
wasserbeseitigung in NRW sowie über die aktuell anste-
henden Handlungsfelder und ist die Basis von Abwasser-
maßnahmen für die Umsetzung des WRRL-Maßnahmen-
programms des 2. Bewirtschaftungszyklus 2016–2021. 

Tabelle 1.1
LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog für Punktquellen mit Wirkung auf Oberflächengewässer 
(Stand 14. März 2018)

Belastungsbereich LAWA-Nr. LAWA-Bezeichnung
Kommune/Haushalte 1 Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen

2 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 
3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge
4 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeinträge
5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen
6 Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen
7 Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen
8 Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen
9 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale  

Abwassereinleitungen
Misch- und Nieder-
schlagswasser

10a* Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von 
Misch- und Niederschlagswasser (Mischsystem)

10b* Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von 
Misch- und Niederschlagswasser (Trennsystem)

11a* Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt 
von Misch- und Niederschlagswasser (Mischsystem)

11b* Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt 
von Misch- und Niederschlagswasser (Trennsystem)

12 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlags-
wassereinleitungen

Industrie/Gewerbe 13 Neubau und Anpassung von industriellen/ gewerblichen Kläranlagen
14 Optimierung der Betriebsweise industrieller/ gewerblicher Kläranlagen
15 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch industrielle/gewerbliche 

Abwassereinleitungen
Bergbau 16 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus dem Bergbau
Wärmebelastung 17 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Wärmeeinleitungen
Sonstige Punktquellen 18 Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 
Konzeptionelle	Maßnahmen
Punktquellen mit  
Wirkung auf 
Oberflächengewässer

501 Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
503 Informations- und Fortbildungsmaßnahmen
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

*  Die zusätzliche Untergliederung der Maßnahmen 10 und 11 erfolgt nur in Nordrhein-Westfalen.  
Damit wird den hier bereits erarbeiteten Konzepten für Misch- und Trennsysteme Rechnung getragen.  

Stand: 2016/2018
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Tabelle 1.2
Anzahl der Oberflächenwasserkörper mit Umsetzungsmaßnahmen zur Minderung von Stoffeinträgen aus  
Punktquellen (2. Bewirtschaftungsplan 2016 – 2021)

Belastungsbereich Maßnahme LAWA-Nr. Anzahl	OFWK Summe	OFWK
Kommunen/Haushalte Neubau und Anpassung von Kläranlagen 1 14 612

Ausbau komm. Kläranlagen - Stickstoff 2 12
Ausbau komm. Kläranlagen - Phosphor 3 35
Ausbau komm. Kläranlagen - Sonstige Stoffe * 4 156
Optimierung Kläranlagen 5 107
Stilllegung Kläranlagen 6 30
Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen 7 12
Anschluss an Kläranlagen 8 27
Fremdwasserbeseitigung - N und P 9 219

Misch- und Nieder-
schlagswasser

Neubau/Anpassung Anlagen zur Mischwasserbehandlung 10a 413 1.790
Neubau/Anpassung Trennsysteme 10b 824
Optimierung der Mischwasserbehandlung 11a 283
Optimierung von Trennsystemen 11b 250
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge 12 20

Industrie/Gewerbe Neubau und Anpassung von Kläranlagen 13 7 56
Optimierung Kläranlagen 14 17
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge 15 32

Bergbau Maßnahmen gegen punktuelle Stoffeinträge 16 19 19
Wärmebelastung Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeeinleitungen 17 10 10
Sonstige Punktquellen Reduzierung sonstiger punktueller Stoffeinträge 18 11 11

*  Im Maßnahmenprogramm ist in der Regel die Programmmaßnahme 4 (mit dem Hinweis bei Erfordernis gemäß Machbarkeitsstudie)  
in Kombination mit der Programmmaßnahme 508 (Machbarkeitsstudie) gesetzt.    

Aktuell befindet sich NRW gerade in der Aufstellung des  
3. Bewirtschaftungsplanes (2021-2027).

Die im verabschiedeten, behördenverbindlichen Maßnah-
menplan aufgeführten Einzelmaßnahmen entsprechen in 
ihrer Systematik einer LAWA-Konvention (s. Tabelle 1.1).

Aus Tabelle 1.2 ist ersichtlich, dass es im derzeit gültigen 
Bewirtschaftungsplan zwei große Schwerpunkte im Ab-
wasserbereich gibt. Zum einen muss die Niederschlags-
wasserbehandlung sowohl innerorts als auch außerorts in 
den nächsten Jahren deutlich verbessert werden, um das 
Ziel eines guten ökologischen Zustands zu erreichen. Zum 

anderen müssen die großenteils rund 40 Jahre alten Klär-
anlagen saniert und ertüchtigt werden. Die notwendigen 
Maßnahmen betreffen die Verbesserung der Nährstoff- 
elimination und die Elimination von Mikroschadstoffen.

Grundlage für diesen Bericht ist die Genehmigungs- und 
Überwachungstätigkeit der Umweltverwaltung in NRW. 
Die Erhebung der Daten stellt eine wesentliche Grund- 
lagenarbeit dar, die für die Information der Öffentlichkeit 
genutzt wird, die aber insbesondere für umweltpolitische, 
wasserwirtschaftliche und behördliche Entscheidungen 
unverzichtbar ist. Ihre gesetzliche Grundlage findet sie im 
§ 89 des Landeswassergesetzes.

Stand: 2016

Weitere Informationen zur Abwasserbeseitigung in NRW 
und zur Wasserrahmenrichtlinie sind im Internet unter 
www.umwelt.nrw.de, www.flussgebiete.nrw.de oder 
www.elwas.nrw.de für die Öffentlichkeit verfügbar. 

http://www.umwelt.nrw.de
http://www.flussgebiete.nrw.de
http://www.elwas.nrw.de

